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Beschlussvorlage

Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2011/2362 Anlage Nr.: ______

Datum: 21.06.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Jugendhilfeausschuss 05.07.2011 öffentlich

Tagesordnung

Aktualisierung/Aufstellung des Jugendhilfeplanes, Teilplan Kinderbetreuungsbedarfsplan
Bürgerantrag des Fördervereines Mutter & Kind Haus e.V. der Kindertageseinrichtung
Humperdinckstraße 12, 53773 Hennef, vom 16.01.2011

Beschlussvorschlag

Der im Jugendhilfeausschuss am 13.05.2009 beschlossene Kinderbetreuungsbedarfsplan mit
der Fortschreibung bis zum Jahr 2014 ist nach Verabschiedung der Flächennutzungsplanung
für die Stadt Hennef zu aktualisieren.

Begründung

Mit dem Bürgerantrag vom 16.01.2011 beantragt Frau Renate Mersch, Vorsitzende des
Fördervereines „Mutter & Kind Haus e.V.“ als Träger der Kindertageseinrichtung
Humperdinckstraße 12, 53773 Hennef, die Aufstellung eines Jugendhilfeplanes für 2011. Der
Bürgerantrag wurde in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses am
16.05.2011 in den Jugendhilfeausschuss verwiesen.

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 13.05.2009 wurde der umfassende Entwurf der
Bedarfsplanung „Kinderbetreuung/Tagesbetreuung“ zustimmend zur Kenntnis genommen.
Dieser Bedarfsplan beinhaltet eine kleinräumige Fortschreibung der Bevölkerungsentwicklung
und Bedarfsanalyse zunächst bis zum Jahr 2014.

Aus der Entscheidung der abgestimmten Jugendhilfeplanung und den vorliegenden
Betreuungsverträgen der Eltern ergibt sich jährlich zum 15.03. die Höhe und Anzahl der
Kindpauschalen und auch die Strukturen in der Einrichtung.
Zuletzt wurde dies beschlossen in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 10.03.2011.

Diese Vorgehensweise und die entsprechenden Rechtsgrundlagen wurden Frau Mersch mit
beigefügtem Schreiben vom 19.05.2011 nochmals erläutert.





Durch die Verlagerung der Steuerungskompetenz auf die Jugendhilfeplanung vor Ort ergibt
sich zwangsläufig die Notwendigkeit trägerübergreifender Abstimmungen.
Die notwendige Abstimmung vor Ort ist förderlich im Hinblick auf die Angebotsformen und das
Wunsch- und Wahlrecht der Eltern.
Die Angebotsvielfalt spiegelt sich wiederum in einer Abstimmung über Angebotsformen im
Hinblick auf Alter, Betreuungsdauer, Gruppenzusammensetzung wieder, da in keiner
Einrichtung alle Gruppentypen, alle verschiedenen Öffnungszeiten umsetzbar sind.
Durch die konkrete Abstimmung vor Ort mit allen Trägern der Kindertageseinrichtungen ist es
auch möglich, bedarfsgerecht zu planen.
Die notwendige Abstimmung (siehe oben) bringt Sicherheit und Planbarkeit für Eltern, Kinder,
Personal und Träger.
Die Jugendhilfeplanung muss also jährlich neu entscheiden und abstimmen, welche Bedarfe in
welcher Zusammensetzung von Betreuungszeit in den Einrichtungen angeboten werden.

Auch bei der derzeitigen Revision des KiBiz ist eine Veränderung des beschriebenen
Verfahrens nicht vorgesehen.

Im Hinblick auf die zukünftige Freiflächenplanung und Bevölkerungsentwicklung hat der
Planungsausschuss am 25.03.2009 einen Grundsatzbeschluss gefasst für eine neue
Flächennutzungsplanung.

Diese Flächennutzungsplanung erfolgt auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen (§ 80 Abs. 4
SGB VIII) und dem Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Hennef zur Kinder und
Familienverträglichkeitsprüfung auch in Abstimmung mit dem Amt für Kinder, Jugend und
Familie.

Nach Verabschiedung der aktualisierten Flächennutzungsplanung mit Aussagen über
zukünftige Bebauung und Bevölkerungsentwicklung kann der zurzeit bis zum Jahr 2014
prognostizierte Kinderbetreuungsbedarfsplan modifiziert werden.

Wie aus verschiedenen Sitzungen des Jugendhilfeausschusses zur Entwicklung und dem
Neubau von Kindertageseinrichtungen ersichtlich ist, ist die Stadt Hennef nicht in der Situation
Kindertagesstättenplätze abbauen zu können, sondern im Gegenteil, es müssen noch
zusätzliche Einrichtungen errichtet werden.

Zum weiteren Sachstand und Inhalt wird auf das beigefügte Antwortschreiben an Frau Renate
Mersch vom Förderverein „Mutter & Kind Haus e.V.“ verwiesen.

In Vertretung

Stefan Hanraths
Erster Beigeordneter













Beschlussvorlage

Amt: Dezernat II TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2011/2321 Anlage Nr.: ______

Datum: 16.05.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Schule, Sport und
Städtepartnerschaften 16.06.2011 öffentlich

Jugendhilfeausschuss 05.07.2011 öffentlich

Tagesordnung

Satzungen für die Kindertageseinrichtungen, die Kindertagespflege und die offene
Ganztagsschule; Beibehaltung der Gebührensätze

Beschlussvorschlag

Die Gebührensatzungen für die Kindertageseinrichtungen, die Kindertagespflege und die
offene Ganztagsschule werden für das kommende Kindergarten- bzw. Schuljahr angesichts der
von der Landesregierung zum 01.08.2011 in Aussicht gestellten Kostenbefreiung für das letzte
Kindergartenjahr als gesetzliche Regelung bis zum 31.07.2012 nicht verändert. Die
tatsächlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sind zunächst abzuwarten.
Entsprechende Prüfungen sind erst für einen Zeitpunkt vorzusehen, zudem über die
Auswirkungen auf den Haushalt belastbares Zahlenmaterial vorliegt.

Begründung

Auf den als Anlage beigefügten Antrag der CDU-Fraktion wird verwiesen. Im Hinblick auf das
Revisionsverfahren zum Kinderbildungsgesetz ist zur Zeit noch offen, wie sich die Kosten-
situation im Bereich der Kindertageseinrichtungen und damit auch etwaige
Anpassungsnotwendigkeiten für die Elternbeiträge bzw. die städtischen Eigenanteile und die
Trägeranteile entwickeln. Um für die Eltern für das kommende Kindergartenjahr
Planungssicherheit zu gewährleisten, ist es sinnvoll, die jetzt geltenden Beitragssätze nicht zu
verändern und die Kinder, die das letzte Kindergartenjahr absolvieren beitragsfrei zu stellen,
ohne dass dies Auswirkungen auf die Gebühren- und Beitragsstruktur etwaiger
Geschwisterkinder hat.

In Vertretung

Stefan Hanraths



Erster Beigeordneter





Beschlussvorlage

Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2011/2363 Anlage Nr.: ______

Datum: 21.06.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Jugendhilfeausschuss 05.07.2011 öffentlich

Tagesordnung

Flexibilisierung der Betreuungsangebote in den Kindertageseinrichtungen in Hennef
Antrag der CDU-Fraktion vom 15.06.2011

Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Einführung von flexiblen Angeboten innerhalb der
gesetzlich geförderten Betreuungszeiten von 25, 35 oder 45 Stunden.
Die Angebotsformen sollen in ein bis zwei städtischen Kindertageseinrichtungen, ggf. auch
einer Einrichtung eines freien Trägers, möglichst zum 01.08.2011 eingeführt werden.

Begründung

Siehe beiliegenden Antrag der CDU-Fraktion vom 15.05.2011.

Gemäß § 18 Abs. 2 Satz 5 KiBiz können Eltern innerhalb der genannten Betreuungszeiten
wählen, soweit diese als Ergebnis der kommunalen Jugendhilfeplanung von der jeweiligen
Kindertageseinrichtung als bedarfsgerecht angeboten werden.

Diese abgestimmten Angebote haben wiederum Auswirkungen auf die Kindpauschalen.
Im Hinblick auf vereinzelte Nachfragen und auch die zunehmen Flexibilisierungsbedürfnisse der
Eltern sind auch andere Betreuungsformen, zum Beispiel an drei Tagen 35 Stunden, anstatt
den bisher traditionellen 5 Tagen, anzubieten.
Gemeint sind dabei nicht „überlange Öffnungs- und Betreuungszeiten“, sondern verschiedene
Öffnungs- und Betreuungsangebote innerhalb einer (mehrgruppigen) Einrichtung.
Hierbei sollte allerdings die Planungssicherheit und Verlässlichkeit in der Erziehungsarbeit für
die Kinder Vorrang haben.
Interessierte Einrichtungen freier Träger sind an der Entwicklung dieses Angebotes zu
beteiligen.



Die am 10.03.2011 beschlossene abgestimmte Jugendhilfeplanung für das Kindergartenjahr
2011/2012 bleibt hiervon unberührt, da es sich um eine Differenzierung innerhalb der
Jugendhilfeplanung im Sinne von den §§ 18 und 19 KiBiz handelt.

Über die Umsetzung der flexiblen Angebote wird nach einem Erfahrungszeitraum durch das
Amt für Kinder, Jugend und Familie berichtet.

In Vertretung

Stefan Hanraths
Erster Beigeordneter





Anfrage

Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______

Vorl.Nr.: F/2011/0206 Anlage Nr.: ______

Datum: 20.06.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich
Jugendhilfeausschuss 05.07.2011 öffentlich

Tagesordnung

Änderungen im Bundesimmissionsschutzgesetz; Anfrage der SPD-Fraktion vom 30.05.2011

Beantwortung der Anfrage

Die Gesetzesänderung im Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) betrifft die
Geräuscheinwirkungen von Kindertageseinrichtungen,  Kinderspielplätzen und ähnlichen
Einrichtungen. Dabei ist im vorgenannten Kontext gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 1 SGB VIII
Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist.

Bewirken soll die Änderung, dass gegen diese Einrichtungen seltener vorgegangen wird. 
Eine direkte Auswirkung hat die Änderung für die Praxis in Hennef nicht, da im Rahmen des
Grundsatzbeschlusses des Rates zur Kinder- und Familienverträglichkeitsprüfung bereits eine
enge Abstimmung zwischen der Stadtplanung und dem Amt für Kinder, Jugend und Familie
gelebt wird. Die Genehmigung von Kinderspielplätzen und Kindertageseinrichtungen hat bisher
nicht zu Problemen geführt.

Ausdrücklich ausgenommen von der Privilegierung des § 22 Absatz 1A BImSchG sind Spiel-
und Bolzplätze sowie Skateranlagen und Streetballfelder für Jugendliche, mit der Begründung,
dass diese großräumiger angelegt sind und ein anderes Lärmprofil aufweisen. Sportanlagen
sind ebenfalls von der Privilegierung ausgeschlossen. Für die Planung eines
Bolzplatzes/Soccer-Käfigs hat die Gesetzesänderung daher keine Auswirkungen.

Gemäß Information des Amtes für Stadtplanung hat diese Gesetzesänderung keine
unmittelbare Auswirkung auf die Stadtplanung, da sich die für die Bauleitplanung maßgeblichen
Gesetze (BauGB, BauNVO) nicht geändert haben und bisher auch nicht die bei
Schallgutachten zu Planverfahren zu verwendenden Richtlinien etc., wie z.B. die
Freizeitlärm-Richtlinie oder die Sportanlagenlärmschutzverordnung.



Entsprechend dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 04.05.2011 wird die
Ausweisung einer Bolzplatzfläche (für Jugendliche über 14 Jahre oder einer Spielfläche für
Kinder bis 14 Jahre) auf dem städtischen Grundstück Steinstraße/Ecke Kirchstraße
insbesondere bauaufsichtsrechtlich, denkmalrechtlich und immissionsschutzrechtlich derzeit
geprüft.

In Vertretung

Stefan Hanraths
Erster Beigeordneter





Mitteilung

Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2011/0553 Anlage Nr.: ______

Datum: 20.06.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich
Jugendhilfeausschuss 05.07.2011 öffentlich

Tagesordnung

Mitteilung über den Sachstand "Graffiti-Aktion in der Autobahnunterführung Kaiser"; Antrag bei
der Hennef-Stiftung

Mitteilungstext

Entsprechend dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.09.2010 war bei der
Hennef-Stiftung der Kreissparkasse Köln ein Antrag auf Unterstützung einer Graffiti-Aktion in
der Kaiserstraße gestellt worden.

Der Antrag ist nun abgelehnt worden. Mittel stehen im Haushalt nicht zur Verfügung, die Aktion
kann daher nicht durchgeführt werden.

Der Antrag kann in 2012 erneut gestellt werden (siehe Bescheid der Hennef-Stiftung), daher
werden Mittel in Höhe von 5.000 € als Einnahme und entsprechend als Ausgabe in den
Haushalt 2012 eingestellt.

Im Auftrag

J. Hoffmann





Mitteilung

Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2011/0555 Anlage Nr.: ______

Datum: 21.06.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich
Jugendhilfeausschuss 05.07.2011 öffentlich

Tagesordnung

Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren
Kindergartenjahr 2011/2012
hier: Rundschreiben des Landesjugendamtes vom 14.06.2011 und Erlass des Ministeriums
        für Familien, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW vom 10.06.2011

Mitteilungstext

Die Weiterentwicklung von Familienzentren und dem schrittweisen flächendeckenden Ausbau
(insgesamt rund 3.000 in NRW, genau 2.995), wurde regelmäßig pro Kindergartenjahr
fortgeschrieben.
Bis zum Kindergartenjahr 2010/2011 sind insgesamt 1.993 Familienzentren in NRW zertifiziert
bzw. zur Zertifizierung angemeldet.

Mit dem beiliegenden Erlass teilt das Ministerium mit, dass auf Grund der Beratungen zur KiBiz
Revision ein weiterer Ausbau der Familienzentren im Kindergartenjahr 2011/2012 nicht erfolgt
und erst wieder im Kindergartenjahr 2012/2013 hierüber entschieden wird.

Im Hinblick auf die bisher übliche Information im Oktober des Vorjahres wurden durch das Amt
für Kinder, Jugend und Familie alle Kindertageseinrichtungen darüber informiert, dass bisher
kein neuer Erlass über den weiteren Ausbau von Kindertageseinrichtungen vorliegt.

Darüber hinaus wurden verschiedene Kindertageseinrichtungen noch mündlich zusätzlich
informiert.

In Hennef sollten entsprechend der Erlasslage des Ministeriums für Generationen, Frauen,
Familien, Integration des Landes Nordrhein-Westfalen stufenweise bis zum Jahr 2012
insgesamt 9 Tageseinrichtungen für Kinder als Familienzentrum weiterentwickelt worden.

Den letzten Beschluss zur befürwortenden Weiterleitung zur Entwicklung eines
Familienzentrums fasste der Ausschuss am 26.05.2010 auf Antrag der katholischen
Kindertageseinrichtung St. Remigius.



Insgesamt sind somit bisher 7 Familienzentren in Hennef zertifiziert bzw. im
Zertifizierungsverfahren.

Die Vorgehensweise entspricht dem Grundsatzbeschluss des Jugendhilfeausschusses vom
11.11.2009 zur sozialräumlichen Verteilung.

Über die weitere Entwicklung wird vom Amt für Kinder, Jugend und Familie berichtet.

Im Auftrag

J. Hoffmann

Anlagen

Rundschreiben Nr. 42/741/2011 des Landesjugendamtes vom 14.06.2011
Erlass des Ministeriums für Familien, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW

vom 10.06.2011









Mitteilung

Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2011/0554 Anlage Nr.: ______

Datum: 20.06.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Jugendhilfeausschuss 05.07.2011 öffentlich

Tagesordnung

Jahresbericht 2010 des städtischen Jugendzentrums

Mitteilungstext

Hennef (Sieg), den
In Vertretung
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1. Einleitung / Zielsetzung 
 

Neben dem „Haus der Vereine“ beherbergt das alte Amtsgerichtsgebäude auf der Frankfurter 

Straße 144 (Ecke Königsstraße) das städt. Kinder- und Jugendhaus, bestehend aus der 

Kindertageseinrichtung „Rasselbande“ und dem Jugendzentrum der Stadt Hennef. Seit 

Frühjahr 2007 ist in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums zudem das Streetwork-Büro 

untergebracht.  

 

Anliegen des Berichtes ist es, einen Überblick über die Entwicklung von 

Rahmenbedingungen und Angebotsstrukturen des Jugendzentrums im städtischen Kinder- 

und Jugendhaus für den Berichtszeitraum 2010 zu verschaffen.  

 

Die Vorgaben für den Berichtszeitraum aus dem letzten Jahresbericht im Überblick:  

 

 Weitere Etablierung sowie nach Möglichkeit Ausweitung der offenen Angebote und 

Etablierung von Projektarbeiten. 

 Zertifizierung der Einrichtung als „Tutmirgut“-Einrichtung der BZgA und entsprechende 

Schwerpunktsetzung auf die Aspekte Ernährung, Entspannung und Bewegung. 

 Fortführung und ggfs. Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern. 

 Regelmäßige Heranführung der Kinder und Jugendlichen an den Jugendsport. 

 Regelmäßige Präsenz in der Öffentlichkeit mit dem Ziel die Einrichtung weiter im 

Gemeinwesen zu etablieren. 

 Beibehaltung der stabilen personellen Situation. 

 Fortführung und weitere Förderung der aktiven Beteiligung (Partizipation) der Kinder 

und Jugendlichen i. S. d. §§ 6 KJFöG, 8 SGB VIII. 

 Pflege und Förderung ehrenamtlicher Ressourcen i. S. d. §§ 18 KJFöG, 73 SGB VIII. 

 Fortschreibung / Fertigstellung der Gesamtkonzeption und regelmäßige Berichterstattung. 

 

 

2. Allgemeine Rahmenbedingungen 
 

Bezugnehmend auf die ausführliche Darstellung der letzten Jahresberichte und der inzwischen 

vorliegenden Gesamtkonzeption der Einrichtung (Fertigstellung in 2010) soll im Folgenden 

lediglich ein kurzer Überblick über die Einrichtung und ihre alltäglichen Aktivitäten gegeben 

werden.  
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2.1 Angebotsstruktur, organisatorische und rechtliche Voraussetzungen 
 

Organisatorisch ist das Jugendzentrum dem Amt für Kinder, Jugend und Familie (Amt 51) 

und hier der Abteilung Kinder-, Jugend- und Familienförderung (Abteilung 510) zugeordnet.  

 

Die Arbeit des Jugendzentrums fußt im Wesentlichen auf zwei zentralen Säulen. Der 

Tagesbetreuung für Schulkinder als Hilfe zur Erziehung und der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit. 

 

Bei der Tagesbetreuung für Schulkinder handelt es sich um ein Angebot aus dem Spektrum 

der Hilfen zur Erziehung gemäß §§ 27 ff. SGB VIII mit einem geschlossen Teilnehmerkreis. 

Täglich von montags-freitags werden hier in der Zeit von 11-16 Uhr 15 Kinder und 

Jugendliche im Alter von 8 bis 13 Jahren im Anschluss an die Schule pädagogisch betreut, 

erhalten ein warmes Mittagessen und wechselnde Freizeitangebote. Die Kinder kommen aus 

verschiedenen sozial belasteten Familienhintergründen und werden durch die 

BezirkssozialarbeiterInnen des Allgemeinen Sozialen Dienstes (Sachgebiet der Abteilung 

Soziale Dienste) belegt. Die Tagesbetreuung für Schulkinder bietet hier eine vergleichsweise 

niederschwellige Maßnahme, die eine deutlich intensivere und fallbezogene Betreuung der 

Kinder und Familien als etwa im Rahmen der OGS ermöglicht und ist dabei aber weniger 

(kosten)intensiv ist als die teilstationäre Unterbringung gemäß § 32 SGB VIII. Die 

Maßnahme soll den Kindern ein Lernfeld der sozialen Gruppenarbeit bieten, sie in 

schulischen und familiären Belangen unterstützen und Ihnen eine entwicklungsförderliche 

Tagesstruktur mit einer adäquaten Freizeitgestaltung vermitteln. Es erfolgt eine fallbezogene 

Begleitung der Fälle durch die Fachkräfte des Jugendzentrums, die insb. regelmäßige 

Kontakte zu Eltern, Lehrern und sonstigen Bezugspersonen sowie die regelmäßige 

Berichterstattung im Rahmen des zielorientierten Hilfeplanverfahrens gemäß § 36 SGBVIII 

umfasst. Dabei gelingt es zumeist durch den Besuch der Tagesbetreuung kostenintensiveren 

andere Hilfen zur Erziehung vorzubeugen oder aber ggfs. in Zusammenarbeit mit den 

Fachkräften der Abteilung 511 bedarfsgerechte Hilfsangebote zu entwickeln. 

 

Im Gegensatz dazu, handelt es sich bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA), als 

zweiter Säule der Arbeit der Einrichtung, um offene Freizeitangebote, die allen Hennefer 

Kindern und Jugendlichen kostenlos zur Verfügung stehen sollen. Auch diese Angebote 

werden pädagogisch angeleitet, die Teilnahme und auch der Kontakt mit den Betreuern findet 
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hier allerdings ausschließlich auf freiwilliger und selbstbestimmter Basis statt. Die OKJA hat 

die wesentliche Aufgabe, dass jedes Kind bzw. jede/r Jugendliche die Möglichkeit zur 

ungehinderten Teilnahme an den Angeboten hat und so v. a. auch solche Besucher erreicht 

werden, die sonst häufig über den Tellerrand fest organisierter Angebote fallen. Die Angebote 

sollen einen Ort bieten, wo sich Kinder und Jugendliche treffen können und unter bestimmten 

Regeln Verlässlichkeit, Geborgenheit, Verbindlichkeit von Beziehungen, aber auch zum Teil 

soziale Nähe erfahren können. 

 

2.2 Rechtsgrundlagen 
 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen werden maßgeblich durch das Achte Sozialgesetzbuch – 

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII / KJHG) sowie das Kinder- und Jugendfördergesetz 

NW (KJFöG) bestimmt:  

Die §§ 11-14 SGB VIII bilden die Grundlage für die offene Arbeit des Jugendzentrums, 

wonach gemäß § 11 SGB VIII jungen Menschen zur Förderung ihrer Entwicklung Angebote 

der Jugendarbeit – insb. die außerschulische Jugendbildung, die Jugendarbeit in Sport, Spiel 

und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Arbeit, die Kinder- und 

Jugenderholung sowie die Beratung von Jugendlichen – vom Jugendhilfeträger zur 

Verfügung zu stellen zu sind. Noch genauer finden sich die Schwerpunkte der Kinder- und 

Jugendarbeit exemplarisch aufgelistet in den §§ 10 ff. des KJFöG, wo insb. in § 12 die offene 

Jugendarbeit gesondert Erwähnung findet. Bei den Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit, 

wie sie das Jugendzentrum vorhält, handelt es sich nach § 15 des KJFöG um eine 

weisungsfreie Pflichtaufgabe des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.  

Die Tagesbetreuung für Schulkinder ist ein Angebot der schulbezogenen Arbeit gemäß § 10 

Abs. 1 Nr. 2 KJFöG, das den Erziehungsberechtigten im Sinne einer Hilfe zur Erziehung nach 

§ 27 Abs. 2 SGB VIII zur Verfügung steht und auch die Bestimmungen zur Hilfeplanung 

gemäß § 36 SGB VIII zu berücksichtigen hat.  

Für die pädagogische Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen ist ferner die Neuregelung des 

§ 8a SGB VIII – der erweiterte Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung – hervorzuheben. 

Darüber hinaus sind die Bestimmungen zur Förderung ehrenamtlichen Engagements (§ 73 

SGB VIII, § 18 KJFöG) von Bedeutung, wonach der Gesetzgeber ausdrücklich darauf 

hinweist, dass das ehrenamtliche Engagement ein unverzichtbarer Bestandteil der Kinder- und 

Jugendarbeit darstellt. 
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Auch die Beteiligung bzw. Partizipation der Kinder und Jugendlichen i. S. d. §§ 6 KJFöG, 8 

SGB VIII spielt – als Querschnittsaufgabe verstanden – im pädagogischen Alltag der 

Einrichtung eine große Rolle. 

 

2.3 Personelle und materielle Ausstattung 
 
 
Im Jugendzentrum im städtischen Kinder- und Jugendhaus waren im Berichtszeitraum 

folgende MitarbeiterInnen hauptamtlich beschäftigt: 

 

MitarbeiterIn Ausbildung / Funktion Std. 
Weiland, Andreas Diplom Sozialpädagoge / Sozialarbeiter, Einrichtungsleitung 35 
Moritz, Nadine Diplom-Pädagogin, stellv. Einrichtungsleitung 19,5 
Winkler, Karin Erzieherin und Heilerziehungspflegerin, päd. Fachkraft 23,5 
Breuer, Dagmar Erzieherin *ab August 2010 5,5 / 19,5* 
Ertzinger, Elena Ergänzungskraft 20,26 / 

15,26* 
Bambeck, Bettina Ergänzungskraft 15,19 
   
 Personal gesamt in Stunden 118,95 / 

127,95* 
 Personal gesamt in Stellen 3,05 / 3,28* 
 davon Fachkraftstellen 2,14 / 2,5 * 
 davon Ergänzungskraftstellen 0,91 / 0,78* 
* Im August 2010 kehrte Frau Breuer mit 19,5 statt bisher 5,5 Stunden aus der Elternzeit zurück. Zeitgleich reduzierte Frau Ertzinger auf 15,26 
Wochenstunden. 
 

Die Personalaufstockung im August durch die Rückkehr von Frau Breuer aus der Elternzeit 

wurde in erster Linie zur Ausweitung der Öffnungszeiten des Jugendcafés eingesetzt (siehe 

unter Punkt 3). 

 

Neben dem hauptamtlichen Personal sind insgesamt fünf ehrenamtliche Kräfte regelmäßig in 

insb. den offenen Angeboten der Einrichtung tätig und tragen so, die Fachkräfte tatkräftig 

unterstützend und begleitend, zur Angebotsvielfalt bei. Daneben wird auch in den übrigen 

Angeboten der Einrichtung, insb. den Ferienprogrammen, Wert darauf gelegt regelmäßig 

ehrenamtliche Ressourcen zu gewinnen und einzusetzen. 

Als besonders erfreulich ist hervorzuheben, dass auch in 2010 eine weitere ehrenamtliche 

Mitarbeiterin hinzugewonnen werden konnte. 

   

Daneben arbeiteten 2010 zwei PraktikantInnen im Jugendzentrum. Ein junger Volljähriger 

absolvierte ein 4monatiges Praktikum zur Berufsorientierung und eine weitere Praktikantin 

 6



absolviert ein einjähriges Praktikum im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung am 

Berufskolleg, das sich mit Schwerpunkt im Jugendpark auf einen Einsatz pro Woche im 

Jugendzentrum beschränkt. 

 

Im städtischen Kinder- und Jugendhaus stehen neben den Büroräumen ein 

Hausaufgabenraum, ein großer Saal für sportliche Betätigung und Gruppenangebote, die 

Küche, ein Werkraum, der sog. „Raum der Stille“, ein Computerraum sowie als zentrale 

Anlaufstelle das sog. „Café“ zur Verfügung1. Dabei stehen den Kindern und Jugendlichen 

diverse Spielmaterialien von Gesellschaftsspielen über Kicker, Billard und verschiedene 

sportliche Spielgeräte (Bälle u. ä.) bis hin zum PC mit Internetzugang (insg. 3 Arbeitsplätze) 

und Spielkonsolen zur Verfügung.  

 

 

3. Aktivitäten, Angebote und Besucher 
 

Auch in 2010 konnten die Angebote und Öffnungszeiten der Einrichtung weiter ausgebaut 

werden. Seit August 2010 wurde das Jugendcafé jeden Samstag geöffnet. Ferner erfolgte der 

Ausbau des Jugendcafés auf die Zeit von 17 bis 21 Uhr. Beide Maßnahmen erfolgten vor dem 

Hintergrund der steigenden Nachfrage und der Tatsache, dass sich die Öffnungszeiten der 

OKJA natürlich insb. an der zur Verfügung stehenden Freizeit der Zielgruppe orientieren 

müssen (vorwiegend Abend und Wochenendstunden) – siehe unten.  

 

Die wöchentliche Öffnungszeit betrug damit seit August 2010 nunmehr 41 Wochenstunden. 

Im Vergleich zum Berichtszeitraum 2007 wurden die Öffnungszeiten inzwischen somit 

insgesamt von 28,5 um 12,5 Stunden wöchentlich (44 %)  ausgebaut. Dabei wurden 2010 im 

Rahmen der regulären Angebote (ohne Sonderveranstaltungen) im Jugendzentrum insgesamt 

ca. 460 Kinder und Jugendliche betreut, davon waren 167 weibliche und 278 männliche 

Nutzer. Einen Migrationshintergrund hatten dabei etwa 25 % gesamt – wobei hier unbedingt 

eine differenzierte Betrachtung der Angebote erforderlich ist.2

 

 

 
                                                 
1 Siehe hierzu auch Jahresbericht des Jugendzentrums 2007. 
2 Die statistischen Daten basieren aus Notizen der MitarbeiterInnen im Rahmen der Gespräche und Kontakte mit 
den Kindern und Jugendlichen im Alltag. Die Zahlen können daher nicht als absolut betrachtet werden, sollten 
aber einen guten Überblick ermöglichen. 
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Angebotsstrukturen seit August 2010 im Überblick 
 

ZEIT Zielgruppe MO DI MI DO FR SA 
11-16 
Uhr 

Anmeldung 
über ASD 
8-13 Jahre 

Tagesbetreuung für Schulkinder 

16-18 
Uhr 

offen 
7-13 Jahre 

 Kindertreff 
Lichtenberg 

Kids Tag Kindertreff 
Stoßdorf 

  

17-21 
Uhr (Mi 
18-20 
Uhr) 

offen 
12-18 Jahre 

  Jugendcafé  Jugendcafé Jugendcafé 
 

 

 

Die Angebote sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden, wobei auf eine vollumfängliche 

Darstellung aller Angebote mit Blick auf bestehende Berichte und Konzeptionen verzichtet 

wird. 

 

3.1 Tagesbetreuung für Schulkinder 
 

Die Tagesbetreuung stellt für die Stadt Hennef, für die als jüngste Stadt des Rhein-Sieg-

Kreises Kinder- und Familienfreundlichkeit von zentraler Bedeutung sind, ein wichtiges 

Element der familienbegleitenden Hilfen für Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren dar. 

 

Im Berichtszeitraum besuchten insgesamt 19 Kinder die Tagesbetreuung für Schulkinder. 

Dabei kam es im Verlauf des Jahres zu einem Geschlechterungleichgewicht zu Gunsten der 

Jungen (63 %). Außerdem lassen sich zielgruppenkonform feststellen, dass 

überdurchschnittlich viele Kinder von Trennung und Scheidung betroffen sind und / oder über 

einen Migrationshintergrund verfügen (jeweils 53 %). Auch besuchten insg. 58 % der Kinder 

Haupt- oder Förderschulen. 

Erfreulich ist, dass lediglich in drei Fällen noch die Ergänzung durch weitere Hilfen zur 

Erziehung erforderlich waren. Das Angebot der Tagesbetreuung trägt somit eindeutig dazu 

bei den Bedarf an sonstigen Hilfen zur Erziehung zu reduzieren und stellt damit eine 

vergleichsweise intensive aber dennoch niederschwellige Hilfe dar, die offensichtlich 

vorhandene Bedarfe in diesem Bereich deckt. So war die Gruppe über den gesamten 

Berichtszeitraum durchgehend voll belegt. 
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3.2 Offene Kinder- und Jugendarbeit 
 

Die offene Kinder- und Jugendarbeit des Jugendzentrums erstreckt sich auf verschiedene 

Angebote, die im Folgenden kurz einzeln Erwähnung finden sollen. 

 

3.2.1 Außenangebote Lichtenberg und Stoßdorf 
 

Die beiden Außenangebote finden außerhalb der Ferienzeiten jeweils in der Zeit von 16-18 

Uhr dienstags im Familienzentrum „Die Waldwichtel“ und donnerstags im Bürgerhaus 

Stoßdorf statt und richten sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 13 Jahren.  

Die wechselnden Freizeitangebote3 beinhalten unterschiedlichste geplante Aktivitäten von 

Bastel- und Bewegungsspielen vor Ort, Hauswirtschaftsangeboten oder auch Ausflügen zum 

Minigolf oder ins Schwimmbad und erfolgen in Kooperation mit dem städtischen 

Familienzentrum „Die Waldwichtel“ und dem Bürgerverein Stoßdorf. Sie werden durch 

jeweils eine Fachkraft des Jugendzentrums verantwortlich begleitet und durch ehrenamtliche 

Kräfte und Räumlichkeiten der Kooperationspartner ergänzt. 

Hier finden die Kinder während der Schulzeit eine Anlaufstelle um sich mit anderen Kindern 

zu treffen und auszutauschen und die wechselnden Freizeitangebote für sich zu nutzen. 

Außerdem stehen die MitarbeiterInnen als Ansprechpartner für Eltern und Kinder zur 

Verfügung. Die Nutzung ist i. d. R. kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich.  

Beide Kindertreffs erfreuen sich großer Beliebtheit und wurden im Berichtszeitraum von 

insgesamt 80 Kindern und Jugendlichen besucht. Auffallend sind, dass die Angebote 

überwiegend von Mädchen (64 %) wahrgenommen werden und der sehr niedrige Anteil von 

Kindern mit Migrationshintergrund (<1 %) in diesem Angebotsbereich, was mutmaßlich auf 

die Sozialraumstruktur und die zwar offenen und überwiegend kostenfreien, mit Ihrem 

quartalsweise veröffentlichtem Programm, jedoch vergleichsweise verbindliche 

Angebotsform zurückzuführen ist. 

Weiterhin ist festzustellen, dass die Teilnehmerzahlen sich kaum verändert haben, sich 

allerdings festere Kerngruppen herausgebildet haben und zu den einzelnen Tagen teilweise 

über 20 Kinder erschienen sind, so dass von einer guten Akzeptanz in der Zielgruppe 

auszugehen ist, zumal diese Entwicklung vor dem Hintergrund eines personellen Wechsels 

zum Jahresanfang als besonders erfreulich zu betrachten ist. 

 
                                                 
3 Es wird an dieser Stelle auf die regelmäßigen Veröffentlichungen der Programme verwiesen. 
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3.2.2 Kids Tag und Jugendcafé 
 

Bei den Angeboten Kids Tag und Jugendcafé stehen den Kindern und Jugendlichen die 

Räumlichkeiten und Freizeitangebote des Jugendzentrums in der Frankfurter Straße 144 zur 

Verfügung. Die Kinder und Jugendlichen können hier ihre Zeit selbst gestalten. Dabei stehen 

zwei MitarbeiterInnen des Hauses (im Wechsel) als AnsprechpartnerIn zur Verfügung. Die 

Angebote sind für die TeilnehmerInnen ohne Anmeldung kostenfrei zugängig.  

 

Im Rahmen des Kids Tags steht den Kindern und Jugendlichen außer dem üblichen Angebot 

(s. o.) ein Modellbauprojekt, durchgeführt durch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, zur 

Verfügung. Der Kids Tag findet aufgrund der Ferienangebote nur während der Schulzeit statt 

und erfreute sich großer Beliebtheit bei insgesamt 76 NutzerInnen, was einen leichten Anstieg 

um 6 % bedeutet. 

 

Das Jugendcafé hingegen richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 

Jahren und findet regelmäßig freitags, seit August 2010 auch jeden Samstag von 17 bis 21 

Uhr und jeden Mittwoch (während der Schulzeit) von 18-20 Uhr statt. Bereits in den 

vergangenen Jahren ließ sich ein stetiger Anstieg der Besucherzahlen in Zusammenhang mit 

erweiterten Öffnungszeiten feststellen. Dieser Trend setzt sich auch 2010 mit insgesamt 115 

Nutzern (+ 14 %) fort.  

Zu vielen der Jugendlichen hat sich inzwischen eine sehr gute Vertrauensbasis gebildet, auf 

Grundlage derer auch bereits Hilfen für einzelne Jugendliche und Ihre Familien vermittelt 

werden konnten.  

In 2010 wurde außerdem verstärkt Wert darauf gelegt einzelne Projektansätze – z. B. in Form 

gemeinsamer Grill- oder Kochabende - zu entwickeln, was sich jedoch aufgrund der 

unverbindlichen Komm- und Gehstruktur als sehr schwierig erwies. 

 

Die Besucher von Kids Tag und  Jugendcafés sind weit überwiegend männlich (ca. 82 %), 

verfügen häufig über einen Migrationshintergrund (ca. 45 %) und / oder  besuchen öfters die 

Haupt- oder Förderschule, so dass insgesamt davon ausgegangen werden kann, dass das 

Angebot die angestrebte Zielgruppe erreicht. Dennoch – oder gerade deswegen – ist als 

besonders erfreulich hervorzuheben, dass im Cafébetrieb i. d. R. ein sehr angenehmes und 

weitgehend konfliktfreies Klima und Zusammensein von verschiedensten Jugendlichen aller 

Schulformen und Nationalitäten herrscht und nicht eine bestimmte Gruppe, das Angebot für 
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sich beansprucht. Vielmehr spielen insb. die unterschiedlichen Nationalitäten, wenn 

überhaupt, eine sehr untergeordnete Rolle im gemeinsamen Alltag. 

 

Da die Öffnung in der Ferienzeit erfahrungsgemäß deutlich geringer  in Anspruch genommen 

wird, werden hier mit Blick auf einen wirtschaftlichen Personaleinsatz und bedarfsorientiert 

teilweise eingeschränkte Öffnungszeiten angeboten. 

 

3.3 Ferienprogramme 
 

Regelmäßig in den Schulferien bietet das Jugendzentrum abwechslungsreiche 

Ferienprogramme für sieben- bis 13jährige an. Die Tagesbetreuung für Schulkinder und die 

offenen Angebote für diese Altersgruppe entfallen in dieser Zeit. 

 

Für die Ferienprogramme ist aus Planungs- und Finanzierungsgründen eine vorherige 

Anmeldung erforderlich. Die Angebote werden durch Teilnehmerbeiträge finanziert (100% 

Refinanzierung der Sachkosten) und sind personell mit einem Betreuungsschlüssel von 1:5 

ausgestattet. Dadurch, dass Personal und Räumlichkeiten durch die Stadt Hennef zur 

Verfügung gestellt werden können und wo möglich ehrenamtliche Ressourcen genutzt 

werden, ist es möglich die Ferienprogramme preislich derart günstig zu gestalten, dass auch 

finanziell schwächeren Familien die Teilnahme möglich ist. So liegen die Kosten für eine 

Programmwoche i. d. R. zwischen 20 und 35 EUR pro TeilnehmerIn. 

Die personelle Situation erlaubte  auch 2010 eine teilweise Erhöhung von 15 auf 20 

Teilnehmerplätzen.  

Die Nachfrage für die Ferienprogramme ist inzwischen teilweise derart groß, dass bspw. die 4 

Sommerferienprogrammwochen innerhalb weniger Stunden ausgebucht waren. 

Dabei erfolgten neben verschiedenen Tagesausflügen (Museen, Schifffahrt, Kanu, Trekking, , 

Schwimmbad, Schnitzeljagd, Stadtrallye, Zoo u. v. m.) eine Ferienfahrten (diese 

schwerpunktmäßig mit den Kindern der Tagesbetreuung) im Herbst 2010 nach Lindlar.  

Die Sommerferienprogramme und auch die Ferienfahrt wurden von der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung mit dem „Tutmirgut“-Label ausgezeichnet. 

Insgesamt fanden 9 Programmwochen, davon eine 5tägige Fahrt mit Übernachtung, mit 

insgesamt 170 TeilnehmerInnen statt. 
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3.4 Sonstige Projekte und Sonderveranstaltungen 
 

Neben den regelmäßigen Angeboten erfolgte die Durchführung und Beteiligung an 

unterschiedlichen Projekten und Sonderveranstaltungen. 

So war das Jugendzentrum mit unterschiedlichen Bastel- oder Spielangeboten am Kinder- und 

Jugendsportfest, dem Europatag und dem Weltkindertag beteiligt – teilweise in Kooperation 

mit der Kindertageseinrichtung „Rasselbande“. Außerdem startete das Jugendzentrum wieder 

mit einer eigenen Laufgruppe erfolgreich beim „Schnupperlauf“ des Europawochelaufes und 

machte mit den Kindern der Tagesbetreuung mehrere Tagesausflüge. Daneben erfolgte ein 

Besuch der Bundestagsabgeordneten Lisa Winkelmeier-Becker im Jugendcafé und die 

erneute Teilnahme am Jugendschutzeinsatz des Amtes für Kinder, Jugend und Familie an 

Karneval auf dem Marktplatz. Die Teilnahme am Projekt „Partner für Kinder“ wurde 

fortgesetzt und das Jahresfest des Jugendparks aktiv mit einem Würstchenstand unterstützt.  

 

Ferner wird weiterhin auf eine Vollzertifizierung der Einrichtung mit dem „Gut Drauf“ / 

„Tutmirgut“-Label der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, bei dem es um ein 

ausgewogenes Verhältnis von Bewegung, Ernährung und Entspannung geht, hingearbeitet. So 

wurden inzwischen alle MitarbeiterInnen entsprechend geschult und erste Gespräche und 

Auswertungen mit dem zuständigen Verein „kivi e. V.“ geführt. Darüber hinaus konnten erste 

Ferienprogramme bereits „gelabelt“ werden (siehe oben). 

 

 

4. Netzwerk und Öffentlichkeit 
 

Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgt in Zusammenarbeit und amtsinterner Abstimmung mit der 

städtischen Pressestelle. 

Die Flyer und Aushänge wurden regelmäßig aktualisiert und im Layout überarbeitet. Auch 

die Informationen zur Einrichtung auf der Homepage der Stadt Hennef wurden aktualisiert. 

Darüber hinaus wurde - soweit möglich - veranlasst, dass die lokale Presse regelmäßig über 

die Angebote des Hauses berichtet und die Kooperationspartner auf die Angebote hinweisen. 

Erfahrungsgemäß ist dies nicht durch eine überzeugende Mund-zu-Mund-Propanganda der 

BesucherInnen zu ersetzen. 
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Eine enge und regelmäßige Zusammenarbeit erfolgt darüber hinaus insb. mit den anderen 

Abteilungen und Sachgebieten innerhalb des Amtes für Kinder, Jugend und Familie. Der 

Soziale Dienst ist mit der Belegung der Tagesbetreuung für Schulkinder betraut, um zu 

gewährleisten, dass mit diesem kostenlosen Hilfsangebot auch tatsächlich die entsprechenden 

Bedarfe gedeckt werden. Es finden regelmäßige Hilfeplangespräche im Sinne des § 36 SGB 

VIII sowie ein regelmäßiger fallbezogener Austausch bei Bedarf statt, wodurch eine 

zielgerichtete Arbeitsweise gewährleistet wird. Auch die städtische Familienberatungsstelle 

(Abt. 513) initiierte  regelmäßig die Vergabe von Tagesbetreuungsplätzen.  

 

Die Räumlichkeiten werden daneben von den verschiedenen Kooperationspartnern für 

unterschiedliche Zwecke genutzt (z. B. Jugendgerichtshilfe, Familienberatungsstelle, 

Nachtcafé der Kindertagespflege).  

Umgekehrt findet der Kindertreff Lichtenberg (bis dahin Uckerath) seit Mai 2009 in den 

Räumlichkeiten des dortigen Familienzentrums „Die Waldwichtel“ statt. Auch nahmen die 

MitarbeiterInnen des Jugendzentrums in Zusammenarbeit mit dem Jugendpfleger im 

Berichtszeitraum aktiv an der Weiberfastnachtsveranstaltung für Jugendliche auf dem 

Marktplatz teil. Mit der Jugendberufshilfe erfolgte eine direkte Kooperation. 

Die Streetworker, die Ihr Büro in den Räumen der Einrichtung haben, sind im regelmäßigen 

Austausch mit den MitarbeiterInnen des Hauses. So besteht ein guter Kontakt zwischen der 

aufsuchenden Jugendarbeit und den MitarbeiterInnen und auch den BesucherInnen des 

Jugendzentrums. Gleiches gilt für die sehr gut abgestimmte Zusammenarbeit mit dem 

Jugendpark, die sich inzwischen durch erste konkrete Kooperationen (Angleichung des 

Getränkeangebotes, Sommerfest des Jugendparks, wechselseitige Besuche mit Kindern, Gut 

Drauf / Tutmirgut) und regelmäßige Rücksprachen verfestigt hat.  

 

Im Rahmen Ihrer alltäglichen Arbeit legen die MitarbeiterInnen außerdem großen Wert 

darauf die Kinder und Jugendlichen zur aktiven Teilnahme insb. in Sportvereinen zu 

motivieren. Ziel ist es so einerseits das Freizeitverhalten der Kinder positiv zu beeinflussen 

und zu strukturieren aber auch zur Förderung des Jugendsports in Hennef beizutragen, was 

bspw. auch in der regelmäßigen Teilnahme am Kinder- und Jugendsportfest seinen Ausdruck 

findet. Im Rahmen von Ferienprogrammen und Projekttagen mit der Tagesbetreuung für 

Schulkinder erfolgte die Zusammenarbeit mit dem Hennefer Turnverein im Rahmen von 

Kletteraktionen. Darüber kommt es regelmäßig zu einzelnen Kooperationen oder 

Austauschgesprächen mit anderen Vereinen und Institutionen, wie zum Beispiel dem 
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evangelischen Jugendhaus „Klecks“, dem Lebenshilfe e. V., den Pfarreien, dem Bürgerverein 

Stoßdorf, dem Berufskolleg Hennef, dem Hennefer Kinderschutzbund, der Polizei u. a. m. 

 

 

5. Fazit und Zielsetzung 
 

Die offene Jugendarbeit durch das Jugendzentrum in Hennef ist ein wichtiges präventives 

Angebot, das hilft, andere Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung zu vermeiden. Dies kann 

entsprechend auch für die niederschwellige Hilfsform der Tagesbetreuung für Schulkinder 

konstatiert werden. 

Die angepasste personelle Ausstattung ermöglichte die Ausweitung von Öffnungszeiten und 

damit verbunden auch eine weitere Erhöhung von Teilnehmerzahlen in unterschiedlichen 

Angebotsbereichen (Jugendcafé, Kids Tag, Ferienprogramme). Darüber hinaus konnte eine 

ehrenamtliche Kraft hinzugewonnen werden.  

Neben stetigen Bemühungen die Kinder an Angebote des Jugendsportes heranzuführen, kam 

es regelmäßig zur Zusammenarbeit und / oder zum Austausch mit Vereinen und anderen 

Institutionen. Mehrere Kinder konnten erfolgreich an die regelmäßigen Vereinsangebote 

angebunden werden.  

Auch erfolgten eine regelmäßige öffentliche Präsentation der Einrichtung und eine 

Intensivierung der Netzwerkarbeit. Insbesondere mit dem Jugendpark und dem evangelischen 

Jugendhaus. 

Das Gesamtkonzept  der Einrichtung konnte fertig gestellt werden. 

 

Rückblickend auf die eingangs genannten Ziele kann daher eine eindeutig positive Bilanz für 

den Berichtszeitraum gezogen werden. Für die Zukunft sind folgende Zielsetzungen zu 

formulieren bzw. aufrechtzuerhalten: 

 

 Weitere Etablierung der offenen Angebote und partizipative Gestaltung einzelner 

Projektarbeiten. 

 Zertifizierung der Einrichtung als „Tutmirgut“-Einrichtung der BZgA und entsprechende 

Schwerpunktsetzung auf die Aspekte Ernährung, Entspannung und Bewegung. 

 Fortführung und ggfs. Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern. 

 Regelmäßige Heranführung der Kinder und Jugendlichen an den Jugendsport. 

 Regelmäßige Präsenz in der Öffentlichkeit mit dem Ziel die Einrichtung weiter im 

Gemeinwesen zu etablieren. 
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 Beibehaltung der stabilen personellen Situation. 

 Fortführung und weitere Förderung der aktiven Beteiligung (Partizipation) der Kinder 

und Jugendlichen i. S. d. §§ 6 KJFöG, 8 SGB VIII. 

 Pflege und Förderung ehrenamtlicher Ressourcen i. S. d. §§ 18 KJFöG, 73 SGB VIII. 

 Regelmäßige Berichterstattung über die Aktivitäten der Einrichtung. 

 
 
 
Andreas Weiland 

 

 15



Mitteilung

Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2011/0557 Anlage Nr.: ______

Datum: 21.06.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Jugendhilfeausschuss 05.07.2011 öffentlich

Tagesordnung

Jahresbericht 2010 des Streetworks

Mitteilungstext

Hennef (Sieg), den
In Vertretung





















Mitteilung

Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2011/0552 Anlage Nr.: ______

Datum: 20.06.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Jugendhilfeausschuss 05.07.2011 öffentlich

Tagesordnung

Arbeitslosenzahlen April 2011

Mitteilungstext

Hennef (Sieg), den
In Vertretung






	Sitzungsdokumente
	Einladung

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  1.2 Aktualisierung/Aufstellung des Jugendhilfeplanes, Teilplan Kinderbetreuungsbedarfsplan
	Vorlage  V/2011/2362
	Antwortschreiben 19.05.2011  V/2011/2362
	Bürgerantrag Mersch Jugendhilfeplan  V/2011/2362

	TOP Ö  1.3 Satzungen für die Kindertageseinrichtungen, die Kindertagespflege und die offene Ganztagsschule; Beibehaltung der Gebührensätze
	Vorlage  V/2011/2321
	Anlage Antrag  V/2011/2321

	TOP Ö  1.4 Flexibilisierung der Betreuungsangebote in den Kindertageseinrichtungen in Hennef
	Vorlage  V/2011/2363
	Antrag der CDU-Fraktion vom 15.06.2011  V/2011/2363

	TOP Ö  2.1 Änderungen im Bundesimmissionsschutzgesetz; Anfrage der SPD-Fraktion vom 30.05.2011
	Anfrage  F/2011/0206
	Anfrage SPD-Fraktion 30.05.11  F/2011/0206

	TOP Ö  3.3 Mitteilung über den Sachstand "Graffiti-Aktion in der Autobahnunterführung Kaiser"; Antrag bei der Hennef-Stiftung
	Mitteilung  M/2011/0553
	2011-06-06 Bescheid Hennef-Stiftung  M/2011/0553

	TOP Ö  3.4 Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren
	Mitteilung  M/2011/0555
	Erlass 2011-06-10  M/2011/0555
	RS 2011-06-14 Nr 741  M/2011/0555

	TOP Ö  3.5 Jahresbericht 2010 des städtischen Jugendzentrums
	Mitteilung  M/2011/0554
	Jahresbericht 2010  M/2011/0554

	TOP Ö  3.6 Jahresbericht 2010 des Streetworks
	Mitteilung  M/2011/0557
	Jahresbericht 2010 Streetwork  M/2011/0557

	TOP Ö  3.7 Arbeitslosenzahlen April 2011
	Mitteilung  M/2011/0552
	Arbeitslosenzahlen April 2011  M/2011/0552



